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§ 48 K-PG 2010 eines entlassenen
Beamten

K-PG 2010 - Karntner Pensionsgesetz 2010 (K-PG 2010)

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.01.2026

(1) Die Landesregierung kann dem Angehdrigen eines aus dem Dienststand entlassenen Beamten auf Antrag
einen monatlichen Unterhaltsbeitrag gewahren, vorausgesetzt, dass der Angehdrige Uber ein zur Bestreitung des
notwendigen Lebensunterhaltes ausreichendes Einkommen nicht verfiigt und Anspruch auf Versorgungsgenuss hatte,
wenn der Beamte im Zeitpunkt der Entlassung gestorben ware. Der Unterhaltsbeitrag kann auch befristet gewahrt
werden. Er ist zu entziehen, wenn eine Voraussetzung flr seine Gewadhrung weggefallen ist. Der Entlassung aus dem
Dienststand ist der Amtsverlust gemal3 § 27 Abs. 1 StGB gleichzuhalten, sofern dadurch das Dienstverhaltnis eines
Beamten des Dienststandes aufgel6st worden ist.

(2) Der Unterhaltsbeitrag darf den Versorgungsgenuss nicht Ubersteigen, auf den der Angehorige Anspruch
hatte, wenn der Beamte im Zeitpunkt der Entlassung gestorben ware. Im Falle einer Verurteilung des Angehdrigen, die
das Erloschen des Anspruches auf Versorgungsgenuss bewirken wirde, vermindert sich der Hochstbetrag des
Unterhaltsbeitrages bis zum Ablauf des Monats, in dem die Verurteilung getilgt wird, um 25 %.

3) Auf die Hinterbliebenen eines aus dem Dienststand entlassenen Beamten sind die Bestimmungen des
Abs. 1 und 2 sinngemald anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/27
file:///

	§ 48 K-PG 2010 eines entlassenen Beamten
	K-PG 2010 - Kärntner Pensionsgesetz 2010 (K-PG 2010)


